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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar- 
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau- 
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini- 
gungen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. 
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf- 
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den 
beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung 
zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau- 
technik. Texte und zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht- 
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis 'Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse d ies R r  

W' . 
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

Zulassungsgegenstand ist eine dreischalige System-Abgasleitung mit der Produktklassi- 
fizierung T400 N1 W 2 050 L90. 
Die System-Abgasleitung "Schreyer FUMDS" bestehen aus der abgasführenden kera- 
mischen Innenschale, der Dämmstoffschicht und einer Außenschale aus Leichtbeton. Die 
keramische Innenschale hat einen runden lichten Querschnitt und die rechteckige Außen- 
schale wird mit runden und quadratischen lichten Hohlquerschnitten gefertigt. Die System- 
Abgasleitung wird als Einzelabgasleitung oder als Abgasteitungsgruppe mit w e i  lichten 
Querschnitten hergestellt. 
Die System-Abgasleitung ist zur Herstellung von Systemabgasanlagen entsprechend 
DIN V 181 60-1 :2006-01 bestimmt. 

Bestimmungen für die dreischalige System-Abgasleitung 

Eigenschaften und Zusammensetzung 
Die dreischalige System-Abgasleitung "Schreyer FUMDS" besteht aus Formstücken aus 
Schamotte für die Innenschale, den Mineralfaserdämmplatten, den Formstücken aus 
Leichtbeton für die Außenschale sowie den zusätzlichen Bauteilen für den Sockel, den 
Kopf, den Reinigungsverschlüssen und dem Feuerstättenanschluss gemäß den Angaben 
der Anlagen 1 bis 7. 
Bauteile für die abgasführende lnnenschale 
Die Bauteile für die abgasführende lnnenschale aus Keramik müssen hinsichtlich ihrer 
Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des 
Übereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. 2-7.4-1 084 oder 2-7.4-3215 entsprechen und das Übereinstimmungszeichen tragen. 
Anstelle der V. g. Formstücke dürfen auch Formstücke aus Schamotte, die die 
CE-Kennzeichung entsprechend DIN 14572 tragen und mit der Klassifizierung B2Nl oder 
B2N2 versehen sind, verwendet werden. 
Versetzmittel 
Zum Versetzen der Formstücke aus Keramik ist ein Versetzmittel, welches hinsichtlich 
seiner Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie 
des ~bereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. 2-7.4-1 657 oder Nr. 2-7.4-1 750 entsprechen muss und das Übereinstimmungszeichen 
trägt, zu verwenden. 
Zum Versetzen der Formstücke aus Leichtbeton (Außenschale) ist Mörtel der Gruppe II 
oder Ila nach DIN 1053-13, der das Übereinstimmungszeichen trägt, zu verwenden. 
Dämmstoffschicht 
Die Mineralfaserdämmstoffe zur Herstellung der Dämmstoffschicht müssen hinsichtlich 
ihrer Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kenn 
des Übereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauau 
Nr. 2-7.4-1 068 entsprechen und das Übereinstimmungszeichen 
Rohdichte der verwendeten Mineralfaserdämmplatten 90 kglmS b 

1 DIN V 18160:2006-01 Abgasanlagen- Teill: Planung und Ausführung 
2 DIN EN 1457:2003-04 Abgasanlagen- Keramik-lnneniohr; Anfoidenrngen und Prüfungen 
3 DIN 1053-1 : 1996-1 1 Mauerwerk- Teil 1: Berechnung und Ausführung 
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Bauteile für die Außenschale 
Zur Herstellung der Außenschale sind Bauteite aus Beton mit CE-Kennzeichnung nach 
DIN EN 1858:2OO3-IW oder DIN EN l2446:2003-085 zu verwenden. Die Formstücke 
bestehen aus Leichtbeton mit geschlossenem oder haufwerksporigem Gefüge. Als 
Zuschläge werden Zuschläge nach DIN 4226-22002-026 wie Ziegelsplitt (auch aus 
Trümmern von Ziegelmauerwerk hergestellt, sofern der Massenanteil des Ziegelsplitts 
nicht mehr als 5 % Verunreinigungen enthält), Naturbims, Hüttenbims, Blähton; Bläh- 
schiefer, gebrochener poriger Lavaschlacke oder Gemenge dieser Zuschläge verwendet. 
Abweichend von DIN 4226 2:2002-02 beträgt der Massenanteil an abschlämmbaren 
Bestandteilen der Zuschlage I 7 %. Die größte Körnung der Zuschläge beträgt nicht mehr 
als 113 der geringsten Schalendicke der Formstücke. Als Bindemittel wird Zement nach 
DIN EN 197-1:2004-087 verwendet. Als Betonzusatzstoffe dürfen auch gemahlener 
Hüttensand und Trass nach DIN 51 O43:T 979-08B beigefügt werden. 
Außenschalen dieses Systemschornsteins, die die Anfordeningen an 
DIN 18147-2:1982-119 erfüllen, sind ebenfalls verwendbar. 
Die Rohdichte des bei 105 "C getrockneten Betons der Außenschalen (ohne Bewehrung) 
beträgt nicht mehr als 1,40 kg/dmg. Die mittlere Druckfestigkeit der Formstücke beträgt 
mindestens 5,O N/mm2, kein Einzelwert unterschreitet 4,O N/mm2. Die Dicke der Wangen 
der Formstücke beträgt mindestens 50 mm. Es genügt eine Dicke von 40 mm für 
Formstücke mit lichten Seitenlangen oder lichten Durchmessern der Formstücke bis 
400 mm, wenn der Ringspalt zwischen Abgasschacht und Außenschale mit einer 
Dämmstoffschicht ausgefüllt ist. 
Reinigungsöffnungen 
Die Verschlüsse für die Reinigungsöffnungen müssen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und 
Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des Übereinstimmungs- 
nachweises den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Schonstein- 
reinigungsverschlüsse entsprechen. Die Formen und Maße müssen den Angaben der 
Anlage 3 entsprechen. 

Herstellung und Kennzeichnung 
Herstellung 
Die Bauteile sind werkmäßig herzustellen, 
Kennzeichnung 
Die dreischaligen System-AbgasIeitungen, der Beipackzettel oder der Lieferschein 
müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) einschließlich der 
Produktklassifizierung T400 N I  W 2 050 L90 nach den ~bereinstimmungszeichen- 
Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, 
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

Übereinstimmungsnachweis 
Allgemeines 
Die Bestätigung der Übereinstimmung der dreischaligen System-Abgasleitung mit den 
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstell- 
werk mit einer Übereinstimmungserkläning des Herstellers auf der Grundlage einer Erst- 
prüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. 

4 DIN EN 1858:200310 
5 DIN EN 12448:2003-08 
6 DIN 4226-2:2002-02 

B DIN 51043:1979-08 
9 DIN 18 147-2:1982-11 

Abgasanlagen; Bauteite, Belonfomblöcke 
Abgasanlagen; Bauteile; Auknschalen aus Beton 
Gesteinskbmungen fOr Beton und Model-Teil 2: Leichte Gesteinskdrnungen 
(Leichtzuschl~ge) 
Zement - Teil 1 : Zusammense(2ung. Anforderungen und 
von Normaizement 
Trass; Anforderungen, Prüfung 
Baurfofie und Bauteile für dreischalige i - lauurha 
Leichtbeton für die Außenschale; Anforderungen und 
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Dehnfugen manschette 
... \ 

Kopfausbildung nach 
DIN 18160T. 1 

Schamotterohr 
F 
Verbindungsstück 

Reinigungstür 
-. 
Reinigungsfomrstück 

Konsolzylinder 

@ Sah reyer Schreyer "FUMDS" 

Schornskinwerk K-H.Scfweyer GmbH I Mehrschalen-Dämm 
Wtcherstrak 2 Schornstein 
27404 zeven I Systernübersicht 1 
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Zulassung Nr. 2 - 3 2 3 2 48 

21. Z I p 6  



A M i '  1 L 

a i  I T ,  R 1  



Reinigungsverschluß - 



@ S@h reyer Schreyer TUMDS- 

Schornsb?imrerk K-H.Schreyer GmbH I Mehrschalert-üBmm 
Bottehedrab 2 Schornstein 

I Anlage 
zur allgemeinen bauaufsichilichen 
Zldassung Nr. 



Verbindungselement aus Werkstoff Nr. 1.4571 

Schnitt 

Anschluss 
Brennwertgerät 

r-- Elastomer-Dichtring 

i !  Blech-Spannring 

@ Schreyer 
~ ~ h o m e t m c r k  KH.S&V~ G ~ M I  

Schreyer " M E "  
Mehrsdialen-D~rnm 
System Abgasleiiung 

Anlage 
zur allgemeinen bauaufsichllichen 
Zutassung Nr. 3 -  7.2- 32 4 8  
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Maßtubelle 
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